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Evaluation der Okologie-Massnahmen
des Bundes im Bereich Landwirtschaft

Manfred Botsch

1 Ausgangslage

Das nachfolgend beschricbene Evaluationskonzept fiur die
Oko-Massnahmen gemaéss der Verordnung (iber Beitrage fiir beson-
dere okologische Leistungen in der Landwirtschaft! (Oko-Beitrags-
verordnung) ist Teil einer umfassenderen Evaluation agrarpolitischer
Massnahmen des Bundesamtes fur Landwirtschaft (BLW). In diesem
Zusammenhang ist insbesondere auch auf die permanent laufende
Evaluation der Massnahmen im Rahmen des Vollzugs
(Feldkontrollen, Aussprachen mit den Kantonsbehdrden, Rekurse,
Abrechnungen etc.) zu verweisen. Daruberhinaus stehen die aktuellen
Forschungsergebnisse (z.B. betriebswirtschaftliche Untersuchungen)
zur Evaluation zur Verfugung.

1.1 Rechtliche Grundlagen

Gemass Artikel 34 der Oko-Beitragsverordnung ist das Bundesamt fiir
Landwirtschaft mit der Evaluation der Massnahmen betraut. Es hat
die diesbeziglichen Daten auszuwerten und die Wirkung der getroffe-
nen Massnahmen periodisch zu uberprifen (Art. 34, Abs. 2). Das
Bundesamt kann die erhobenen Daten fir diesen Zweck benitzen
(Art. 34, Abs. 3). Die Evaluation hat gemass Absatz 2 als Grundlage
zur Weiterentwicklung der Massnahmen zu dienen.

Soweit einzelbetriebliche Daten fur die Evaluation notwendig sind, ist
der Datenschutz zu gewahrleisten. Der Personlichkeitsschutz sowie

1 SR910.132, AS 1994 766
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die Zugriffsberechtigung richten sich nach der Betriebsdatenver-
ordnung 2.

1.2 Entscheidungsstruktur

Die Geschéftsleitung des BLW beurteilt und koordiniert die Evalua-
tionsprojekte und entscheidet Uber die Vergabe. Dabei sind politische
Verantwortlichkeiten sowie die finanziellen und personellen Auswir-
kungen zu berticksichtigen. Die Geschéftsleitung entscheidet uber die
agrarpolitische und fachliche FederfGhrung und genehmigt die
Berichte.

Grundsatzlich obliegt die agrarpolitische FederfUhrung von Evalua-
tionsprojekten jener Hauptabteilung, welche die entsprechenden
Massnahmen im Vollzug betreut; im vorliegenden Fall die Hauptabtei-
lung Direktzahlungen und Strukturen. Die fachliche Federfiihrung ist
auf die verschiedenen Auftrage abzustimmen (vgl. Ziff. 2.2). Werden
wegen neuer Priorititen oder Erkenntnissen Anderungen von Auftré-
gen ndétig, so legt die zustadndige Hauptabteilung entsprechende
Antrage der Geschéftsleitung vor.

1.3  Zyklus und Stellung der Evaluation

Abbildung 1 zeigt die Stellung der Evaluation sowie den entsprechen-
den Zyklus.

Aus dem Vollzug der Massnahmen ergeben sich Daten, welche zu
sammeln und mit anderen zu verknipfen sind. Gegebenenfalls sind
diese Daten zu erganzen. Die daraus gewonnenen Ergebnisse wer-
den mit den Zielen verglichen. Die Differenzen werden bewertet.
Diese Bewertung kann zu Anpassungen der Massnahmen fuhren.
Erschwerend fur die Evaluation ist, dass sich die Rahmenbedingun-
gen permanent verandern (z.B. Preise, Kosten, Ertrage). Die vorge-
gebenen operablen Ziele sind ihrerseits im Rahmen einer Gesamt-
analyse der Agrarpolitik und der daraus entwickelten Strategien und
Konzepte stindig zu tberpriifen. Diese Uberpriifung findet auf strate-
gischer Ebene statt. Die Evaluation hingegen ist im operativen
Bereich anzusiedeln.

Diese nachfolgend konkretisierte und systematisierte Evaluation der
Oko-Massnahmen wird in der Praxis von einem permanenten Evalua-
tionsprozess Uberlagert sein.

2 AS 1994 1688
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Abbildung 1:  Zyklus und Stellung der Evaluation
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Kontrollen, Feldbesichtigungen, Besprechungen, Aussprachen mit
den Vollzugsbehérden in den Kantonen, Fachorganisationen,
Abrechnungen usw. fihren zu Erkenntnissen und in der Folge zu
Anpassungen im Sinne eines sachgerechten Vollzugs.

1.4 Operable Ziele

Der Evaluationsauftrag setzt die Festlegung operabler Ziele voraus
(vgl. Ziff 2.1). D.h. es sind messbare und damit quantifizierbare An-
forderungen zu formulieren. Aussagen, wie “"Senkung der Umwelt-
belastung”, sind keine operablen Vorgaben. Weder in der Botschaft
noch in der parlamentarischen Debatte zu den Oko-Beitrdgen wurden
diesbezlglich quantifizierte Aussagen gemacht. Das Festlegen opera-
bler Ziele wird, soweit keine explizite, politische Vorgaben bestehen,
in erster Linie zu einem verwaltungstechnischen Fuhrungs- und Kon-
trollinstrument. Dies ist bei der Verwendung der Evaluationsergeb-
nisse zu berlcksichtigen. Verschiedene internationale Vereinbarun-
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gen enthalten in unterschiedlicher Verbindlichkeit Zielvorgaben zu
einzelnen Umweltbereichen. Diese Vorgaben eignen sich aber in der
Regel nicht, da sie zu wenig spezifisch sind.

Obwohl die Festlegung solcher operabler Ziele vorab ein verwal-
tungstechnisches Fihrungs- und Kontrollinstrument darstellt, erlangt
sie politische Bedeutung. Politische Ziele unterliegen aber einem
Wertewandel, was im Hinblick auf langerfristige Ziele Wertungs-
schwierigkeiten zur Folge haben kann. Der Grad der Zielerreichung
hédngt auch davon ab, wie ambitiés die Ziele festgelegt werden. Die
Zieldefinition hat zudem eine psychologische Dimension. Realistische,
erreichbare Ziele wirken motivierend; umgekehrt bieten "unerreich-
bare" Ziele wenig Anreiz fur entsprechendes Handeln. Unrealistische
Vorgaben schaden der Glaubwiirdigkeit.

Die Ziele missen teilweise auch festgelegt werden, bevor verlass-
liches Wissen Uber Wirkungszusammenhange bestehen. Letztere
sind mitunter selber Gegenstand der Evaluation. Dies setzt voraus,
dass die Ziele auch angepasst werden konnen. Diese Umsténde
bedingen, dass die Ziele selber einer Kontrolle unterliegen missen,
wie es im vorliegenden Fall gegeben ist (vgl. Ziff. 1-3).

1.5 Ressourcen

Der in der Oko-Beitragsverordnung erwéhnte Evaluationsauftrag hat,
gemessen an den verflugbaren Ressourcen, praktisch unerfillbare
Erwartungen geweckt3. Der Evaluationsauftrag ist aber auf die ver-
figbaren Ressourcen (Geld und Arbeitskrafte) auszurichten. Aus
rechtlicher Sicht kénnen lediglich Mittel der Rubrik 3180.002 fur Eva-
luationsaufgaben benltzt werden. Die gemass Budget 94 und
Finanzplanung 95-97 vorgesehenen Mittel sind zu einen ansehnlichen
Teil fur laufende Projekte eingesetzt. Diese Projekte, vor allem das
Oko-Pilotbetriebsnetz, beinhalten allerdings teilweise auch Evalua-
tionsaufgaben. Die freien finanziellen Mittel sind gemessen an den
méglichen Fragestellungen sehr bescheiden. Angesichts der Situation
des Bundeshaushaltes ist mit keiner Aufstockung zu rechnen, zumal
die erwahnte Rubrik im Vergleich zu 1993 bereits um 150 Mio. oder
15 Prozent geklrzt wurde. Zur Zeit ist daher davon auszugehen, dass
verhéltnisméassig bescheidene Mittel von rund 500°000 Franken pro
Jahr fir die Evaluation zur Verfligung stehen.

3 vgl. hiezu Integrierte 6kosystembezogene Umweltbeobachtung, P. Grolimund, K. Peter,
Hochschulverlag AG an der ETH Zirich, 1994, insb. Seite 44
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Umso entscheidender ist es, dass

a) moglichst viele Elemente der Evaluation im Rahmen der Arbeit
der Forschungsanstalten unter Ausnutzung von Synergien in
Verbindung mit ordentlichen Forschungsvorhaben etabliert wer-
den;

b) bestehende Untersuchungen und Datenreihen anderer Amter
(z.B. BUWAL) zu beniitzen und die Arbeiten soweit mdglich zu
koordinieren;

c) kantonale Untersuchungen und Projekte (z.B. Aargau, Thurgau)
zu unterstitzen und einzubeziehen;

d) Arbeiten und Studien von Hochschulen und Dritten (inkl. Natio-
nalfonds) miteinzubinden.

Dies bedingt einen erhéhten Koordinationsbedarf. Aufgaben dieser Art
binden erfahrungsgeméass einen nicht zu vernachlassigenden Teil der
personellen Ressourcen am BLW. Einschlagige Erfahrungen liefern
laufende Projekte (beispielsweise AGIS).

Die personellen Ressourcen (total 3 Sachbearbeiter in der Sektion
6kologische Direktzahlungen) sind grésstenteils durch den Vollzug,
die Feldkontrolle, die Revisionen, die Anerkennungsverfahren, die
parlamentarischen Vorstdsse, den Auskunftsdienst, Informations-
veranstaltungen sowie die Anpassungsarbeiten der Verordnungen,
Weisungen und Kreisschreiben gebunden. Auch wenn als Zielgrosse
insgesamt 0,75 Arbeitskréfte fur die Evaluation i.w.S freigestellt wer-
den kann, ist wegen obiger Koordinationsaufgabe nur ein geringer
Anteil fir eigentliche Evaluationsarbeiten verflgbar. '

1.6 Aufbau

Das Evaluationsprojekt konzentriert sich aufgrund der vorgenannten
Uberlegungen auf sechs Zielgrossen (vgl. Abschnitt 2), die auf 3 Kon-
trollebenen (vgl. Abschnitt 3) direkt oder indirekt erfasst werden.
Daraus ergibt sich eine Matrix mit 18 Feldern, die als Module be-
zeichnet werden (vgl. Tabelle 1).

Der Aufbau des Projektes in Modulen erméglicht eine Arbeitsteilung
mit verschiedenen Institutionen und privaten Organisationen. Dadurch
kénnen - falls notwendig - auch Prioritdten gesetzt werden. Denkbar
ware auch eine Erweiterung der Matrix, ohne dass das ganze Projekt
gefahrdet wirde. Auf Grund der knappen Ressourcen muss die
Untersuchung zur Zeit auf wenige Zielgréssen beschrankt bleiben.
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kologischen Massnahmen

Ubersicht aber die 6

.
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2 Zielgrossen der Evaluation

In Diskussionen, Gesprachen, Publikationen und Referaten werden
von Fachexperten und der Offentlichkeit unzéhlige Ziele fir die
Landwirtschaft im Umweltbereich formuliert. Jedes Ziel hat seine
Berechtigung, fokusiert aber oft auf einen spezifischen Beobach-
tungsgegenstand eines Experten.

In Anlehnung an die politische Okonomie sollten sich Massnahmen

auf wenige, klare Ziele beschranken, um eine genugende Effizienz zu

erreichen. Entsprechend ist auch die Evaluation auf diese Hauptziele

auszurichten. Die Auswahl der Ziele basiert auf einer Wertung der

Brisanz von Umweltaspekten. Zudem standen methodische Uber-

legungen* bzw. Kriterien im Vordergrund:

— politische Vorgaben (interne Ziele, internationale Vertrage, Verein-
barungen )

— Anteil der Landwirtschaft als Problemverursacher

— Gewichtigkeit (irreversibel ?) des Umweltproblems

— politische Sensibilitat in der Offentlichkeit (Wahrnehmung, Betrof-
fenheit)

— Output- und nicht Inputindikatoren, zeitnah, periodenweise ver-
gleichbar, uberschaubar, handhabbar

Ein weiteres Kriterium fiir die Selektion bildeten die bekannten oder
vermuteten Kausalzusammenhéange. Ziele, welche sich teilweise oder
weitgehend in andern Zielen widerspiegeln, sind nicht prioritar. Die
Erosionsproblematik etwa widerspiegelt sich teilweise auch im Pro-
blem der Phosphatbelastung von Oberflaichengewéassern oder der
Pestizidbelastung von Fliessgewassern. Auch wurden Zielparameter
in jenen Umweltkompartimenten gewahlt, die wissenschaftlich am
besten aufgearbeitet sind.

In Wiirdigung dieser Uberlegungen beschrénkt sich die Evaluation -
wie auch die Ausgestaltung der Massnahmen - auf nachfolgende vier
Umweltziele, ein Ziel im Bereich der Tierhaltung sowie - als sechstes
Ziel - eine wirtschaftliche Vorgabe:

4 2B Schmidberger J; Controlling fir o6ffentliche Verwaltungen, Diss. Universitat
Nurnberg 1992
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Okologische Vielfalt:

Erhaltung der regionalen Artenvielfalt in den vorrangig landwirt-
schaftlich genutzten Regionen sowie eine messbare Wieder-
ausbreitung von bedrohten Arten. (Referenz: Regionale Kenn-
arten, Bioindikatoren (i.V.m. BUWAL) und rote Listen)

Erhohung der 6kologischen Ausgleichsflachen, gemessen an
der landwirtschaftlichen Nutzflache, auf mindestens 5 Prozent.

2 Stickstoff:

Der gewichtete, durchschnittliche Nitratwert der Grund- und Quell-
wasser (Datenserie des BUWAL) reduziert sich um 5 mg/it.
Reduktion des gesamtschweizerischen Input/Output-Bilanz-
uberschusses der Landwirtschaft fiir Stickstoff um einen
Drittel durch betriebsindividuell ausgeglichene Stickstoffhaushalte,
einer Ausdehnung extensiv genutzter Flachen sowie einer optima-
len Bodenbedeckung (Indexsystem).

Phosphatbelastung:

Reduktion der Phosphatbelastung der Oberflachengewasser
um 50 Prozent (Referenz : Phosphorgehalt im Rhein bei Basel
(NADUF) sowie im Genfersee (SIPEL))

Reduktion des gesamtschweizerischen Input/Output-Bilanz-tGber-
schusses der Landwirtschaft fiir Phosphor um 50 Prozent durch
betriebsindividuell ausgeglichene Phosphorbilanzen sowie
Wiesenstreifen entlang von Gewassern.

Pflanzenbehandlungsmittel (PBM):

Die PBM-Belastungen in Fliessgewdssern werden um 50%
reduziert, soweit sie Uber den Qualitatszielen fir Trinkwasser
liegen

Reduktion des Einsatzes durch vorbeugende Massnahmen, der
Anwendung von Schadschwellen sowie einer Verbesserung der
Applikationstechnik

Tierhaltung: .

80 Prozent des gesamten Tierbestandes wird auf Betrieben
gehalten, welche an einem Oko-Programm beteiligt sind; ein
Drittel des gesamten Tierbestandes wird auf Betrieben gehalten,
welche an einem der besonderen Tierhaltungsprogramme ange-
schlossen sind
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6 Wirtschaftlichkeit:

Die Programme sind im Vergleich zur konventionellen Land-
wirtschaft wirtschaftlich lohnend und favorisieren gesamtbe-
triebliche Oko-Programme ; 90% der Betriebe sund als IP- oder
Bio-Betriebe anerkannt.

Die vier Umweltziele (1-4) beinhalten alle eine doppelte Vorgabe.
Einerseits ist eine dkologische Zielgrésse formuliert und andererseits
parallel dazu eine agronomische. Die agronomische Zielsetzung
muisste streng genommen eigentlich als "Mittel" und nicht als Ziel
bezeichnet werden. Trotzdem wird an dieser "Doppelzielvorgabe"
festgehalten.

Ein solches Vorgehen hat zwei entscheidende Vorteile:

Erstens lassen sich Verdnderungen beziglich der agronomischen
Zielgrosse sehr viel schneller beobachten. Die Beobachtungsgréssen
fir die Okologischen Zielsetzungen reagieren teilweise (z.B. Nitrat,
Okologische Vielfalt) trage. Dank der agronomischen Zielsetzung, dem
erhofften Pendant zur primar im Vordergrund stehenden 6kologischen
Zielsetzung, lassen sich schneller erste Bewertungen und allfallige
Korrekturen machen.

Zweitens lasst sich die agronomische Zielsetzung wesentlich besser
auf einzelbetriebliche Verhéltnisse tbertragen. Damit lasst sich in der
Praxis die Verantwortlichkeit erhéhen und die Akzeptanz verbessern.

Diese Doppelziele haben den Nachteil, dass die beiden Ziele nicht
zwingend identisch sind. Im ungunstigsten Fall kénnte die agronomi-
sche Zielsetzung erreicht sein, obwohl sich bezlglich der &kologi-
schen Zielsetzung keine Verbesserung abzeichnet. Die agronomische
Zielsetzung ist daher quasi als Hilfsziel zu betrachten.

Zu den Vorgaben ist anzufiihren, dass diese Uberpruift werden. Insbe-
ondere ist daraufhinzuweisen, dass die Projektgruppe Stickstoff vom
Bundesrat unter anderem die Aufgabe hat, entsprechende Ziele zu
formulieren. Daher werden obige Angaben gegebenenfalls angepasst.

Das flnfte Ziel bezieht sich auf die Tierhaltung. Da das Wohlbefinden
der Tiere direkt nicht messbar ist, bleibt als Alternative lediglich die
Mdglichkeit, einen bestimmten Anteil am gesamten Tierbestand vor-
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zugeben, welcher in einem Programm flr besonders tierfreundliche
Haltungsformen erfasst ist.

Als sechstes Ziel wurde eine gesetzliche Pramisse formuliert, wonach
namlich die Beitrage flr besondere 6kologische Leistungen wirtschaft-
lich lohnend sein missen (vgl. Art. 31b LwG). Erwartungsgemass
steht diese Frage dauernd im Brennpunkt der Diskussionen. Umso
mehr, als es bei vorgegebenem Budget und offener Beteiligung an
den Programmen &dusserst schwierig, wenn nicht gar unméglich ist,
diese Vorgabe erfiillen zu kénnen.

Als wichtige Okologische, wenn auch untergeordnete Zielsetzung
wurde formuliert, dass die Beitrdge die gesamtbetrieblichen Pro-
gramme und nicht punktuelle Massnahmen favorisieren durfen.
Beziiglich Natur- und Landschaftsschutz ist die Integration® gegen-
Uber der Segregation zu bevorzugen.

Auf eine Evaluation des Vollzugs, der Verfahren etc. wird verzichtet.
Dies im wesentlichen aus drei Griinden. Erstens sind angesichts der
knappen Ressourcen weitere Aufgaben nicht mehr vertretbar.
Zweitens ist der Vollzug rechtlich Sache der Kantone. Allfdllige
Evaluationsergebnisse kénnten daher gar nicht in der Kompetenz des
Bundes umgesetzt werden. Drittens sind solche Studien® in Angriff
genommen worden. Namentlich wegen der Tatsache, dass diese
Aspekte Gegenstand anderer Untersuchungen sind, wird darauf ver-
zichtet werden.

Auch wird auf die Evaluation der Oko-Massnahmen hinsichtlich der
Energie verzichtet. Dies vorallem aus zwei Griinden: Erstens werden
hiezu im Rahmen des SPP Umwelt Forschungsprojekte vorangetrie-
ben. Und zweitens ist aus diesen Arbeiten ersichtlich, dass sich bei
der Energieproblematik sehr schwierige Fragen im Zusammenhang
mit den Systemgrenzen (Transport, graue Energie in den Hilfsmitteln)
ergeben.

Das vorliegende Evaluationskonzept verzichtet auf eine
Kosten-Nutzenanalyse. Einerseits fehlen hierzu die notwendigen
Ressourcen und andererseits andern die Rahmenbedingungen und
die Massnahmen (Marktordnungen, Preise, Lenkungsabgaben und

S vgl. hierzu etwa: Vorschldge zur okologischen Gestaltung und Nutzung der
Agrarlandschaft, P. Thomet, E. Thomet-Thoutberger (NFP 22) 1991, S. 76 oder 87ff

6 NFP 27; Frau. C. Bussy, Prof. Knoepfel und innerhalb des SPP Umwelt des
Nationalsfonds im Modul 4, aber auch Roux Michel, LBL
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Beitrage) in absehbarer Zeit derart stark, dass solche Analysen kaum
zu brauchbaren Resultaten fuhren. Nebst den Problemen rund um die
Nutzenbewertung sind die Wirkungszusammenhénge fur derart kom-
plexe Systeme kaum zu beschreiben. Hinzu kommt die Problematik,
dass flr gewisse notwendige Parameter, wie Preiselastizitaten,
Abwanderungsrate, Kostenentwicklungen usw. keine gesicherten
Werte bestehen bzw. diese stark von gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lungen abhangen, obwohl sie in den Modellen sehr sensitive Gréssen
darstellen.

Hinsichtlich dem Zeithorizont musste ein Kompromiss eingegangen
werden. Einerseits werden Veranderungen erst in einigen Jahren
erfassbar, da die Anpassungsprozesse trage sind. Daher ware ein
Beobachtungszeitraum von Gber 10 Jahren angebracht. Andererseits
wird der politische Druck nach einem Erfolgsnachweis rasch anstei-
gen. Als Kompromiss wurde der Zeitraum von 10 Jahren (2005) ge-
wahit. Als Referenz soll in der Regel der Durschnitt der Jahre 1990-92
dienen (Einfiihrung der Oko-Massnahmen 1993). Zu einzelnen Zielen,
etwa betreffend PBM, sind gar keine Referenzgréssen vorhanden. In
solchen Fallen wird auf die aktuellsten Ergebnisse zurlickgegriffen
werden mussen.

3 Kontrollebenen

Die Evaluation der Massnahmen beziglich deren Zielerreichung be-
schrankt sich auf drei Kontrollebenen. Es sind die folgenden:

Die erste Kontrollebene entspricht im Kern einer Beteiligungsanaly-
se. Es wird Uberprift und dargestellt, welche Oko-Programme, wo,
von welchen Betrieben verfolgt werden. Diese Analyse, basierend auf
Vollzugsdaten, lasst sich mit bestehenden Informationssystemen, wie
dem Geographischen Informationssystem GIS, Bodenkarten, Klima-
karten etc. verknipfen. Damit kénnen verschiedene Grossen zu ein-
ander in Bezug gesetzt werden.

Die zweite Kontrollebene entspricht im Kern einer Wirkungsanalyse.
Sie dient der Darstellung von punktuell untersuchten Veranderung der
Zielgréssen in Verbindung mit den entsprechenden agronomischen
Auflagen. An ausgewahlten, reprasentativen Beispielen soll mittels
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Indikatoren beschrieben und quantifiziert werden, welchen Einfluss die
Oko-Massnahmen auf die Zielgrossen haben. Die Ergebnisse sollen
einerseits vertiefte Kenntnisse Uber die Wirkungszusammenhange
aufzeigen und andererseits in Verbindung mit der Beteiligungsanalyse
Hochrechnungen im Hinblick auf die gesamtsektorale Entwicklung
zulassen. In Einzelfallen lassen sich auch Kosten-Wirkungsanalysen
einbauen.

Die dritte Kontrollebene hat die Verdnderungen hinsichtlich der Ziel-
setzungen zu beschreiben und quantifizieren, damit der Zielerrei-
chungsgrad bestimmt werden kann. Diese Ebene ist letztlich jene,
welche die Bevdlkerung interessiert. Deshalb wurden alles Output-
parameter gewéhlt. Soweit moglich sind dabei Untersuchungen durch
direkte Messung der Kontrollgréssen zu machen, damit diese mit den
indirekten Ergebnissen - aus der ersten und zweiten Kontrollebene -
verglichen werden kénnen. Die ersten zwei Kontrollebenen bieten bei
allfalligem Korrekturbedarf dann auch Wissen um die Zusammen-
hange.

Jede dieser Kontrollebene wird im Hinblick auf die sechs Zielgrossen
diskutiert. Daraus ergeben sich die erwahnten 18 Module. Die Module
sind so definiert, dass sie auch fur sich allein betrachtet brauchbare
Resultate liefern. Damit ist in zeitlicher Hinsicht hochstmdgliche Fle-
xibilitdt gewahrleistet. Die Module zur Darstellung der punktuellen
bzw. sektoralen Entwicklungen knupfen, wann immer mdglich, an
bestehende Untersuchungen und Datenreihen an. Dabei wird in Kauf
genommen, dass die Stichprobe und die Untersuchungsparameter
nicht zwingend optimal auf die Untersuchungsziele abgestimmt sind.
Angesichts der Verpflichtung zu haushalterischem Umgang mit 6ffent-
lichen Mitteln ist dies zu verantworten. Dies gilt umso mehr, als be-
zuglich der Eignung von entsprechenden Untersuchungs-parametern
bzw. Bioindikatoren fir den Nachweis einzelner Zielgrossen auch in
der Wissenschaft keine einhelligen Auffassungen bestehen. Die
Forschungsanstalten haben unterdessen Vorschlage gemacht, wie
solche Module in ihre Arbeitsprogramme aufgenommen werden
kénnten. In den nachsten Wochen wird gepruft, wieweit Ergdnzungen
noétig sind und allenfalls an Dritte zu vergeben sind. Ziel ist es, dass
spatestens 1996 alle Module umgesetzt sind.

Sofern méglich werden zu einzelnen Zielsetzungen Uberpriifungen im
Sinne von Effizienzanalysen miteinbezogen. Beispielsweise im Rah-
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men der Nitratproblematik kénnte es zweckmaéssig sein, mit einem
numerischen Stoffflussmodell” die Effizienz verschiedener Mass-
nahmen zu testen. Diese Untersuchungen werden sich aber auf
jeweils determinierte Gebiete beziehen missen und sind folglich nur
beschrankt generalisierbar.

Die drei Kontrollebenen unterscheiden sich auch im zeitlichen Ablauf.
Die Beteiligungsanalyse ist jahrlich méglich. Damit stehen rasch erste
Beobachtungen zur Verfigung. Die zweite Kontrollebene wird erst
mittelfristig Resultate liefern. Und die dritte Ebene, die entscheidende
beziglich der Zielerreichung, wird erst nach einigen Jahren verwert-
bare Ergebnisse zeitigen.
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24



	Evaluation der Ökologie-Massnahmen des Bundes im Bereich Landwirtschaft

